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In der Sitzung am 29. Oktober 2020 hat der Oberbürger-
meister der Stadt Glauchau, Dr. Peter Dresler, dem Stadtrat
den Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 zugeleitet.
Die Glauchauer Stadtverwaltung legt dem Stadtrat bereits
den dritten Doppelhaushalt seit den Haushaltsjahren
2017/2018 zur Beschlussfassung vor. Die Beschlussfassung
ist für die Sitzung des Glauchauer Stadtrates am 28. Januar
2021 geplant.

Der Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Glauchau umfasst
mit seinen 72 Produkten das vielfältige Aufgaben- und Leis-
tungsspektrum einer Kommune. Im Haushaltsplan selbst
sind von diesen 72 Produkten 19 Produkte zu Schlüsselpro-
dukten erklärt worden, d. h. sie sind örtlich von besonderer
finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung. Diese

Schlüsselprodukte reichen von der Freiwilligen Feuerwehr
über die Grundschulen, Oberschulen und das Georgius-
Agricola-Gymnasium, die kulturellen Einrichtungen 
Stadttheater, Bibliothek und Museum, die Kindertagesein-
richtungen, das Sommerbad, die Straßen, städtebauliche
Planung und Entwicklung bis zur Wirtschaftsförderung und
den Steuern sowie den allgemeinen Zuweisungen und Um-
lagen. 

Insgesamt lässt sich seit dem Jahr 2013, dem ersten Jahr,
in dem die doppische Buchführung Anwendung fand, fol-
gende Entwicklung im Ergebnishaushalt der Stadt Glauchau
darstellen (Buchungsstand Dezember 2020; 2013 bis 2019
Ergebnis):

Aus dem Fachbereich Finanzen: Doppelhaushalt
2021/2022

Wie bereits im vergangenen Haushalts-
jahr, so sind auch im Doppelhaushalt
2021/2022 weiterhin Mittel für städtische
Baumaßnahmen u. a. im Bereich des Dop-
pelschlosses Forder- und Hinterglauchau
vorgesehen. Mithilfe des Städtebauförder-
programms soll beispielsweise weiter in
den Ausbau des Schlosshofes, die In-
standsetzung der Stützwand im Schloss-
hof, die Errichtung eines Aufzugs, die
Fassadensanierung am Schloss und die In-
standsetzung des alten „Marstalls“ inves-
tiert werden. 

Foto: Stadt Glauchau
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Über laufende Ausschreibungen informieren Sie sich bitte über die Internet-Präsentation der Großen Kreis-
stadt Glauchau unter www.glauchau.de.                                                                                                     ❐

Laufende Ausschreibungen der 
Stadtverwaltung Glauchau nach VOB/A bzw. VOL/A 

Fortsetzung von Seite 1
In den vergangenen Jahren sind vielfältige Investitio-
nen in der Stadt Glauchau durchgeführt worden.
Schwerpunkte in der Investitionstätigkeit bildeten
dabei in den Jahren 2013 bis einschließlich 2020:
- Maßnahmen im Bereich Feuerwehrwesen für die
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in Höhe von
rund 1,2 Mio. €

- Fassadensanierung Grundschule Sachsenallee in
Höhe von rund 2,77 Mio. €

- Innensanierung der Grundschule Sachsenallee in
Höhe von rund 3,99 Mio. € 

- Sanierung Grundschule und Turnhalle/Dachkon-
struktion an der Grundschule „Am Rosarium“ in
Höhe von rund 1,53 Mio. €

- Baumaßnahmen Kindertagesstätte Pusteblume in
Höhe von 0,74 Mio. €

- Baumaßnahmen Kindertagesstätte „Minis &
Maxis“ in Höhe von 0,6 Mio. €

- Sanierungsmaßnahmen Schloss insgesamt rund 
3,85 Mio. €

- Sanierung August-Bebel-Straße in Höhe von rund 
1,66 Mio. €

- Sanierung Scherbergbrücke mit rund 0,76 Mio. €
- Sanierung Zimmerstraße, rund 0,4 Mio. € und
Meeraner Straße (ehem. S 288) rund 0,96 Mio. €
u. v. m.

Zusätzlich sind seit 2013 Mittel in Höhe von insge-
samt rund 11,09 Mio. € für die Beseitigung der Schä-
den infolge des Juni-Hochwassers 2013 eingesetzt
worden. Insgesamt hat die Stadt Glauchau für die
Realisierung dieser Maßnahmen 54 Fördermittelan-
träge gestellt und bewilligt bekommen.

Schematisch lassen sich die Einzahlungen und Aus-
zahlungen der gesamten Investitionstätigkeit folgen-
dermaßen darstellen (Buchungsstand Dezember
2020; 2013 bis 2019 Ergebnis):

Stadtrat
28.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021,
27.05.2021, 24.06.2021, jeweils 18:30 Uhr
im Rathaus, Ratssaal, Zimmer 1.16

Technischer Ausschuss
01.02.2021, 01.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021,
07.06.2021, jeweils 18:30 Uhr 
im Rathaus, Ratssaal, Zimmer 1.16

Verwaltungsausschuss
04.02.2021, 04.03.2021, 15.04.2021, 06.05.2021,
10.06.2021, jeweils 18:30 Uhr
im Rathaus, Ratssaal, Zimmer 1.16                        ❑

Termine der Sitzungen des Glau-
chauer Stadtrates, des Techni-
schen Ausschusses und des
Verwaltungsausschusses für das
1. Halbjahr 2021

Sprechstunde der 
Schiedsstelle

Bürgerpolizist zu sprechen
Einmal im Monat findet dienstags eine gemeinsame
Sprechstunde des Bürgerpolizisten und des Ord-
nungsamtsleiters der Stadt Glauchau statt. 
Nächster Termin: Dienstag, 12. Januar 2021
Die Sprechstunde ist von 16:00 – 18:00 Uhr im Rat-
haus Glauchau, Markt 1, Zimmer 6.11.                   ❑

Die Sprechzeit der Schiedsstelle im Rathaus Glau-
chau, Markt 1, Zimmer 6.31 findet jeden letzten
Dienstag im Monat von 17:00 – 18:00 Uhr statt. Der
nächste Termin ist Dienstag, der 26. Januar 2021.

Bitte vereinbaren Sie bei Frau Schmiedel vorher einen
Termin unter Tel.: 03763/65-269 oder per E-Mail
b.schmiedel@glauchau.de.

Beachten Sie bitte die Verhaltensregeln aufgrund der
Corona-Pandemie beim Betreten des Rathauses.    ❑

Rothenbach/Albertsthal
19.01.2021, 16.02.2021, 23.03.2021, 20.04.2021,
18.05.2021, 22.06.2021, jeweils 18:30 Uhr im Gast-
hof „Grüner Baum“, Glauchau-Rothenbach, Alberts-
thaler Straße 17

Gesau/Höckendorf/Schönbörnchen
20.01.2021, 17.02.2021, 24.03.2021, 21.04.2021,
19.05.2021, 23.06.2021, jeweils 18:30 Uhr im Feuer-
wehrdepot Gesau, Tunnelweg 2

Reinholdshain 
25.01.2021, 22.02.2021, 29.03.2021, 26.04.2021,
31.05.2021, 28.06.2021, jeweils 18:30 Uhr in der Ort-
schaftsverwaltung Reinholdshain, Schulstraße 1

Niederlungwitz
25.01.2021, 22.02.2021, 29.03.2021, 26.04.2021,
31.05.2021, 28.06.2021, jeweils 19:00 Uhr in der Ort-
schaftsverwaltung Niederlungwitz, Am Dorfanger 11

Jerisau/Lipprandis
26.01.2021, 23.02.2021, 30.03.2021, 20.04.2021,
25.05.2021, 29.06.2021, jeweils 19:00 Uhr im Kirch-
gemeindehaus Jerisau, Martinsplatz

Wernsdorf
26.01.2021, 23.02.2021, 30.03.2021, 20.04.2021,
25.05.2021, 29.06.2021, jeweils 17:30 Uhr in der Ort-
schaftsverwaltung Wernsdorf, Schulweg 5             ❑

Termine Ortschaftsratssitzungen
1. Halbjahr 2021

Für die Jahre 2013 bis 2019 sind Einzahlungen für In-
vestitionen, in der Hauptsache Fördermittel, in Höhe
von insgesamt 34,62 Mio. € realisiert worden. Diesen
Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen

in Höhe von insgesamt rd. 40,49 Mio. € gegenüber.
Im gesamten Zeitraum seit 2013 konnte ebenfalls die
Verschuldung der Stadt Glauchau weiter gesenkt wer-
den, wie das nachstehende Diagramm verdeutlicht: 

Die Realisierung des Haushaltsplanes 2021/2022 wird
stark abhängig sein von den Auswirkungen der aktu-
ellen Corona-Pandemie, wie diese auch schon in der
Durchführung des Haushaltsjahres 2020 zu spüren

sind, was sich insbesondere bei den verminderten
Steuereinnahmen zeigt. Für den städtischen Haushalt
ergeben sich aktuell Mindererträge zu den Gewerbe-
steuern in Höhe von ca. 2,5 Mio. €.                        ❑
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der Stadtverwaltung 
Glauchau 65555
für Hinweise und Kritiken zu Problemen der Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit wie
– Verschmutzungen von Straßen und Gehwegen
– Sachbeschädigungen/Graffiti
– wilden Müllablagerungen
– Umweltverschmutzungen

Durch Anrufbeantworter wird die Erreichbarkeit
der Stadtverwaltung Glauchau auch außerhalb der
Dienstzeiten gewährleistet.

Das Bürgertelefon ist kein Notruftelefon und 
ersetzt nicht den Polizeiruf 110!

Bürgertelefon

Man blickt nach vorn, ein neues Jahr,
nichts ist mehr so, wie es einst war.

Es herrscht ein Umbruch, ringsumher
und Neues gibt es mehr und mehr.
Veränderung, Vergangenheit -
Wir hoffen auf eine bessere Zeit.

       
                                       Oskar Stock 

Spruch der Woche
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Eine bessere Zeit

Informationen des 
Robert-Koch-Institutes

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.rki.de

Informationen der 
Sächsischen Staatsregierung

Um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus wei-
ter zu reduzieren, hat die Sächsische Staatsregierung
verschiedene Allgemeinverfügungen und Verordnun-
gen zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes erlas-
sen. 

Auf der Webseite www.coronavirus.sachsen.de fin-
den Sie dazu alle aktuellen Informationen.

Informationen der Stadt Glauchau

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung

Die Glauchauer Stadtverwaltung ist in der Zeit vom
23.12.2020 bis einschließlich 08.01.2021 für den Pu-
blikumsverkehr geschlossen. Bürgerinnen und Bürger
können die Stadtverwaltung weiterhin per Post, E-Mail
und Telefon kontaktieren.

Für dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten
können mit dem Bürgerbüro und dem Standesamt per
Telefon oder E-Mail Termine vereinbart werden. 

Besucher des Rathauses sind verpflichtet, die gelten-
den Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dazu zählen ins-
besondere das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
und die Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahres müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Wir bitten Sie weiterhin abzuwägen, ob ein persönli-
ches Gespräch im Rathaus zwingend notwendig ist
oder ob sich Anliegen eventuell auch telefonisch oder
per E-Mail klären lassen.

(Stand 14.12.2020. Über eventuelle Änderungen in-
formieren Sie sich bitte auf der Internetseite der Stadt
Glauchau: www.glauchau.de)

Städtische Kultureinrichtungen

Stadt- und Kreisbibliothek:
Die Stadt- und Kreisbibliothek hat geschlossen. Um
die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek jedoch wei-
terhin mit Medien versorgen zu können, wird ein Ab-
holdienst angeboten. Telefonisch oder per E-Mail
können Medien bestellt werden, die an einem verein-
barten Termin zur kontaktlosen Übergabe bereitge-
stellt werden. Weitere Informationen unter
https://glauchau.bibliotheca-open.de.

Museum: 
Das Museum ist geschlossen. Per E-Mail oder Telefon
ist das Museum weiterhin erreichbar.

Stadttheater: 
Das Theater ist geschlossen. Bitte informieren Sie sich
bezüglich der aktuellen Entwicklungen und geplanten
Veranstaltungen auf den Seiten des Stadttheaters
unter: 
https://www.glauchau.de/glauchau/content/21/04112
003141149.asp

Information zu sonstigen Einrichtungen/Sehenswür-
digkeiten

Bismarckturm:
Gegenwärtig werden für den Bismarckturm keine Be-
gehungstermine angeboten. 

„Dienersche Gänge“:
In den „Dienerschen Gängen“ finden derzeit keine
Führungen statt.

Informationen für Firmen und Gewerbe-
treibende

Sie erhalten unter den aufgeführten Angaben und
Kontakten aktuelle Informationen und Links zu Ange-
boten von Behörden, der Bundesagentur für Arbeit
und der Wirtschaftskammern.

Informationen der Westsächsischen Entwicklungs-
und Beratungsgesellschaft Glauchau mbH 
Sie können die Glauchauer Wirtschaftsförderung (we-
berag mbH) kontaktieren. 
Auf der Seite der weberag mbH finden Sie ebenfalls
Informationen für Firmen und Gewerbetreibende:
www.weberag-mbh.de

Information zum Kurzarbeitergeld
Auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit finden
Sie Informationen zu den Themen Kurzarbeit und
Kurzarbeitergeld: www.arbeitsagentur.de

Informationen der Industrie- und Handelskammer
Chemnitz
Aktuelle Informationen sowie hilfreiche Links hat die
IHK Chemnitz zusammengestellt:
www.chemnitz.ihk24.de

Informationen des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf den Seiten des Staatsministeriums finden Sie In-
formationen über mögliche Unterstützungen für säch-
sische Unternehmen: www.smwa.sachsen.de

Informationen der Sächsischen Aufbaubank
Aktuellen Informationen der Sächsischen Aufbaubank
(SAB) im Zusammenhang mit der Coronakrise finden
Sie auf der Website der SAB: www.sab.sachsen.de

Informationen des Bundeswirtschaftsministeriums
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bietet eine Hotline für Unternehmen an. Weiterhin fin-
den Sie auf den Seiten des Ministeriums Informatio-
nen über mögliche Unterstützungen für Unternehmen:
www.bmwi.de                                                         ❑

Aktuelle Informationen aufgrund der Corona-Pandemie Stadtkurier 1. Halbjahr 2021 –
Januar bis Juni
Nr.     Erscheinungstermin   Redaktionsschluss 

Januar
01      Freitag, 08.01.2021     Montag, 14.12.2020
02*    Freitag, 22.01.2021     Freitag, 08.01.2021

Februar
03      Freitag, 05.02.2021     Freitag, 22.01.2021
04*    Freitag, 19.02.2021     Freitag, 05.02.2021

März
05      Freitag, 05.03.2021     Freitag, 19.02.2021
06*    Freitag, 19.03.2021     Freitag, 05.03.2021

April
07      Freitag, 09.04.2021     Freitag, 19.03.2021
08*    Freitag, 23.04.2021     Freitag, 09.04.2021

Mai 
09      Freitag, 07.05.2021     Freitag, 23.04.2021
10*    Freitag, 21.05.2021     Donnerstag, 06.05.2021

Juni
11      Freitag, 11.06.2021     Donnerstag, 27.05.2021
12*    Freitag, 25.06.2021     Freitag, 11.06.2021

Juli
13      Freitag, 09.07.2021     Freitag, 25.06.2021

*24-seitige Ausgabe                                                ❑
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Juli:

Die sanierte Zimmerstraße wurde freigegeben, sieben
Wochen früher, als geplant. Aus der vormals unebe-
nen sandgeschlämmten Straße ist eine auf 133 Me-
tern grundhaft ausgebaute und asphaltierte Straße mit
Verkehrsraumaufteilung entstanden. Mit dem Förder-
programm VwV InvestKraft „Brücken in die Zukunft“
ergab sich eine Möglichkeit zur Finanzierung und Um-
setzung der jahrelang notwendigen Sanierung. Die
Baumaßnahme beinhaltete auf dem hinteren unbefes-
tigten Stück neben Asphaltierung der Oberfläche die
Erneuerung des Abwasserkanals, der Trinkwasserlei-
tungen und Hausanschlüsse. Die Gesamtaufwendung
für die Maßnahme belief sich auf 551.500,00 Euro;
205.000,00 Euro waren Fördermittel. 

❋   ❋   ❋

Mit Scherenschnitt wurde am 20. Juli der neu ange-
legte Stadtteilpark am Scherberg eröffnet.  
Bereits nach gut fünf Monaten Bauausführung konnte
dieser planmäßig fertig gestellt werden. Ideen und An-
regungen aus der Planwerkstatt 2017 für die Parkge-
staltung finden sich wieder. Die Gesamtsumme aller
Leistungen zur Erstellung des Parks für Planung, not-
wendige Gutachten und Bau belief sich auf gut
490.000 Euro brutto. Der Eigenanteil der Stadt betrug
rund 165.000 Euro. Zwei Drittel der Kosten wurden
über die Städtebauförderung im Rahmen des Bund-
Länder-Programms „Soziale Stadt“ im sogenannten
Fördergebiet SSP „Scherberg – nördliche Innenstadt“
finanziert. 

Was sonst noch passierte:
Unter Verzicht auf eine Eröffnungsveranstaltung Buch-
sommer-Leseregal in der Bibliothek freigegeben; neue
Satzungen über die Benutzung sowie die Gebühren
der Stadt- und Kreisbibliothek in Kraft getreten; 
1. Schlosshofkonzert „Rockabilly Nacht“ sollte die
Reihe kleinerer Konzerte im Sommer eröffnen; Quar-
tiersmanagement „Scherberg-nördl. Innenstadt“ plant
Sommerferien-Führungen im Bahnhof oder Lok-
schuppen; Sommerkunstwerkstatt des Kunstvereins
art gluchowe startete bis September; 2. Geocaching-
Tour online erlebbar 

August: 

Im Rahmen der Baumaßnahme „Neubau eines Verbin-
dungsweges durch den Schlosspark“ haben am Hein-
richshof die Arbeiten zur Herstellung einer
barrierefreien Bushaltestelle begonnen. Angelegt
wurde zunächst ein „Kassler Bord“ sowie ein Tiefbord;
dazwischen wurde ausgepflastert. Anschließend be-
gann der Wegebau im Schlosspark. Der neue 3 Meter
breite und ca. 200 Meter lange Verbindungsweg soll
von der Bushaltestelle Heinrichshof beginnend durch
den Schlosspark bis zum Schlossvorplatz entstehen;
hierbei wird die Verbindung bis zum Schloss barrie-
refrei geschaffen. Die neue Hirschgrabenbrücke ist
attraktiver Bestandteil der neuen Wegeverbindung.   

❋   ❋   ❋

Beim 3. Glauchauer Schlosshofkonzert erlebten die
Besucher am 15. August einen Keltischen Abend mit
einem bunten, akustisch und optisch vielseitigen Pro-
gramm. Den Auftakt machte die Dresden Pipes &
Drums Band mit ihren Dudelsäcken und Trommeln. In
original schottischer Uniform brachten sie traditionelle
schottische Musik zu Gehör. Mitreißende Klänge der
irischen Musik boten The Sandsacks im Anschluss
dar, die mit ihrer Spielfreude und Leidenschaft für
Irish Folk begeisterten Applaus ernteten. Mit einer
Feuershow verzauberten die beiden Frauen von Las
Fuegas die Besucher. Kulinarisch wurden die Gäste
durch den 1. Glauchauer Whisky Verein 1996 e. V. und
vom Loungeclub versorgt. 

Was sonst noch passierte:
Ausstellungseröffnung im Schloss anlässlich 20 Jahre
Kunstgruppe „Makke“; Stadt hat neue Parkgebühren-
ordnung für P2 und P4 erlassen; Baubetriebshof
trotzte anhaltender Trockenheit mit regelmäßiger Wäs-
serung des Stadtgrüns; neue 110 m lange Graffiti-
wand am Laubenweg freigegeben; Nacht der
Schlösser mit buntem Kinder- und Familienprogramm
sowie 4. Schlosshofkonzert als Highlight am Abend
beendete sommerliche Reihe der kleinen Freiluftver-
anstaltungen im Schloss  

September:

Die Stadtverwaltung bereitete den Abbruch und die
Entsorgung der Brachen auf dem Gelände des ehema-
ligen Fahrzeuggetriebewerkes in der Färberstraße –
ehemals Fun-Park – vor. Es stehen insgesamt elf Ge-
bäude, vier Überdachungen und ein Schornstein auf
dieser Fläche. Die für die Abbruch- und Revitalisie-
rungsarbeiten veranschlagten Kosten belaufen sich
auf ca. 3,4 Millionen Euro mit einem Fördersatz von
80 % der zuwendungsfähigen Kosten. Es war geplant,
noch 2020 mit den Arbeiten zu beginnen – nun wur-
den sie aber auf Ende Januar 2021 verschoben. Ende
2021 sollte mit der Herstellung der Freianlagen das
Vorhaben abgeschlossen werden; die Fläche wird
großflächig begrünt.   

❋   ❋   ❋

Ein Problem in der Stadt waren Graffiti und wilde
Schmierereien. Stadtbildprägende Bauwerke und pri-
vate Gebäude wurden beschmiert. Bei der Polizei
wurde eine sonderermittelnde Stelle eingerichtet und
modernste Technik eingesetzt. Durch Presseveröffent-
lichungen und Aussetzung einer Belohnung für Hin-
weise konnten Täter ertappt bzw. ermittelt werden.
Präventiv stellte die Stadt Wände frei, an denen sich
Sprayer ausprobieren können, ohne sich strafbar zu
machen. Dauerhaft betroffene Flächen wurden mit
Glauchauer Künstlern gestaltet. Außerdem wurde ein
Antigraffitiprojekt mit Schülern durchgeführt.   

Was sonst noch passierte:
„Die Box“ - ein Laden auf Zeit -  öffnete in der Innen-
stadt für Existenzgründer und Unternehmer; noch bis
Oktober wurden die ca. 5000 Sommerpflanzen im
Stadtgebiet durch den Baubetriebshof gepflegt; Neu-
wahlen des Glauchauer Jugendbeirates; Bismarck-
turm im 110-jährigen Bestehen; Glauchauer Händler
luden ein zu „Back to the City“; Zeitsprungtag lud zur
Themenführung „Carl Hedrich und das Wasser“; Bolz-
platz in der Grundschule Niederlungwitz eingeweiht;
Bauhof legte neuen Sandkasten am Spielplatz Tal-
straße an

Impressionen 2020, Teil 2: Juli bis Dezember

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau
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Oktober:

Im Oktober begann der Abbruch des Gebäudes Leip-
ziger Straße 33. Seit drei Jahrzehnten stand die Bra-
che, wo einst der FDGB eingemietet war, neben der
Postbrücke leer. Mängel und Missstände ließen sich
nicht mehr durch Instandsetzungsmaßnahmen besei-
tigen. Mittels schwerer Krantechnik wurde das Ge-
bäude abgerissen. Zum Auftrag gehörten unter
anderem auch die Entsorgung der Abbruchmassen
und die statische Giebelsicherung am Wohnhaus ne-
benan. Zur Durchführung des Rückbaus erhielt die
Stadt Glauchau über das Landesprogramm zur Bra-
chenberäumung einen finanziellen Zuschuss des Frei-
staates Sachsen. Während der Maßnahme kam es zur
Vollsperrung der Leipziger Straße. 

❋   ❋   ❋

Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit
– so der Titel der Ausstellung, die anlässlich des 30.
Jubiläums der Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten im Rathaus gezeigt wurde. Sie bildete
die bewegten Zeiten der Jahre 1989 und 1990 ab und
erinnerte mit Tafeln der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur z. B. an den Protest gegen die
Fälschung der DDR-Kommunalwahlen, die Fluchtbe-
wegung oder zeigte wichtige außenpolitische Wei-
chenstellungen auf dem Weg zur Einheit. Schautafeln
der Stadtverwaltung beschäftigten sich speziell mit
den Ereignissen in Glauchau. Zeitzeugen hatten dafür
Texte und Erinnerungen zu den Geschehnissen beige-
steuert.    

Was sonst noch passierte:
Stadtrat beschloss Bauprogramm zum 2. Bauab-
schnitt Bismarckturm; Doppelhaushalt für 2021/2022
wurde eingebracht; zwei neue Mitglieder für den Ju-
gendbeirat zur Nachbesetzung berufen; Baubetriebs-
hof erneuerte verschiedene Sitz- bzw. Rundbänke bzw.
stellte neue auf; Agricola-Maschinen werden instand-
gesetzt und im Bergbaumuseum Reinsdorf ausge-
stellt; Stadt Glauchau erließ neue Wasserwehrsatzung;
Frischemarkt bot regionalen Händlern Möglichkeit zur
Präsentation und Verkauf 

November:

Die schnelle Wiederverbreitung des Corona-Virus
sorgte erneut für Einschnitte. Um die rasant steigen-
den Infektionszahlen zu unterbrechen, hat das Land
Sachsen mit einer neuen Corona-Schutzverordnung
im November verschärfte Hygienemaßnahmen erlas-
sen, Kontaktbeschränkungen ausgesprochen und das
Unterlassen von Reisen und Besuchen nahegelegt.
Bäder, Sport- u. Freizeitstätten, Kultureinrichtungen
und ähnliche Einrichtungen mussten schließen, Un-
terhaltungsangebote wurden abgesagt. Die Gastrono-
mie durfte nur für Mitnahmeangebote öffnen. Im
Wohnort Glauchau stiegen – lt. veröffentlichter Stati-
stik des Landkreises Zwickau – die wöchentlichen Fall-
zahlen der an Corona Erkrankten im November von
zunächst 71 (1.11.2020) auf 389 (30.11.2020) rapide
an. 

❋   ❋   ❋

Der Baubetriebshof hatte alle Vorbereitungen für den
Winterdienst getroffen. Die Fahrzeuge wurden einer
Durchsicht unterzogen und mit Winterdiensttechnik
aufgebaut. In den Einsatz kommen 6 Multicar mit
Schneepflug und Streuer, 1 Unimog und 1 Lkw mit
Schneepflug und Feuchtsalzstreuer, 1 Kleintraktor mit
Schneepflug und Streuer, 1 Traktor mit Schneepflug
sowie Transporter für Handtouren. Streusalz und Bläh-
schiefer standen ausreichend zur Verfügung, Schnee-
fangzäune waren aufgebaut und die Streugutboxen im
Stadtgebiet befüllt. Für das Zweischichtsystem waren
die Schichtpläne für die Mitarbeiter ausgearbeitet. Der
Winter konnte also kommen.

Was sonst noch passierte:
Bundesweiter Vorlesetag für Bibliothek Glauchau ab-
gesagt; auch die Stadt Glauchau musste diesjährigen
Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Fallzahlen und
verschärfter Maßnahmen absagen; stilles Gedenken
zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegung in kleinem
Rahmen ehrte Opfer von Krieg und Gewalt; Pyramide
der Stadtwerke Glauchau am Nicolaiplatz aufgebaut;
17 Meter hoher Weihnachtsbaum aus dem Forst
Oberwald für den Glauchauer Marktplatz aufgestellt,
Stadtrat Glauchau setzte Elternbeiträge für das Jahr
2021 neu fest 

Dezember:

Für Weihnachtsflair auf dem Nicolaiplatz sorgten
neben der Glauchauer Weihnachtspyramide auch der
große Adventskalender der Glauchauer Stadtwerke,
die beide die Innenstadt in der Advents- und Weih-
nachtszeit schmückten. Wie jedes Jahr um diese Zeit
konnten sich die kleinen Glauchauer an den täglich ge-
öffneten 24 Türchen des Adventskalenders erfreuen
und so die Spannung bis zum Weihnachtsabend er-
höhen. Hinter jeder Tür verbargen sich niedliche Weih-
nachtsmalereien, die Kinder der Reinholdshainer
Kindertagesstätte „Kleine Einsteins" anfertigten. Auf
das alljährliche kleine Kulturprogramm der Kindergar-
tenkinder zum Anschub der Pyramide musste dieses
Mal coronabedingt verzichtet werden. 

❋   ❋   ❋

Die Schließung des Museums und der Kunstsamm-
lung Schloss Hinterglauchau aufgrund der Covid-19-
Pandemie hatte zur Folge, dass Sonderausstellungen
verschoben und Veranstaltungen abgesagt werden
mussten. Erstmals in der Geschichte blieb auch die
traditionelle Weihnachtsausstellung ohne Besucher.
Die Museumsmitarbeiter hatten die Weihnachtsaus-
stellung zwar in eine attraktive Spielzeugausstellung
umgestaltet, dennoch sollten bis 10. Januar des neuen
Jahres die Gänge des Museums leer bleiben. Sobald
eine Öffnung des Museums dann wieder möglich
wäre, sollten Besucher Einblicke in „Die Welt im Klei-
nen“, so beispielsweise Puppenstuben und -häuser,
Kaufmannsläden, Karussells, traditionelles Holzspiel-
zeug, Autos, Figuren und Antriebsmodelle in lithogra-
fiertem Blech, erleben dürfen.  

Was sonst noch passierte:
Meißner Porzellanglockenspiel im Rathausturm star-
tete zum 1. Advent mit weihnachtlicher Melodienfolge;
20. LEGO®Ausstellung mit Rätseln und Gewinnspiel
in diesem Jahr online; Stadtrat vergab Bauleistungen
für Vorhaben Revitalisierung ehemaliges Fahrzeugge-
triebewerk II zum Abbruch und Entsorgung der Bau-
substanz; Lockdown zur Monatsmitte: erneut große
Teile des öffentlichen Lebens aufgrund der ernsten
Coronalage stillgelegt, Kitas, Schulen und große Teile
des Einzelhandels geschlossen, es gilt nun Masken-
pflicht auch auf Straßen und Plätzen                       ❑

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Bundesstiftung Aufarbeitung / Bundesregierung / 
Harald Kirschner

Foto: pixabay

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Stadt Glauchau

Foto: Museum
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Ines Springer führte, stellvertretend für den Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler,
den Vorsitz in der letzten Sitzung des Jahres und gab zur Eröffnung Änderungen
bezüglich der Tagesordnung im öffentlichen Teil bekannt. Der Tagesordnungspunkt
(TOP) 10 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vorhaben „Innensanie-
rung Kita Minis und Maxis linker Gebäudeteil“ Los – Bodenbelagsarbeiten; Vorla-
gen-Nr.: 2020/178 wurde gestrichen, da die Auftragssumme der Bauleistungen
unter 50.000 Euro liegt und somit der Oberbürgermeister den Beschluss fassen
kann. Dieser Punkt wurde jedoch neu besetzt. Ebenfalls wurden die TOPs 16 und
17 „Weisungsbeschluss zur Erteilung einer Prokura hinsichtlich der Vertretung der
Überlandwerke Glauchau GmbH (Vorlagen-Nr.: 2020/193)“sowie „Weisungsbe-
schluss zur Erteilung einer weiteren Prokura hinsichtlich der Vertretung der Über-
landwerke Glauchau GmbH (Vorlagen-Nr.: 2020/194)“ abgesetzt. 

Nach den Bekanntgaben der Verwaltung sowie den Anfragen der Stadträte und
der Einwohnerfragestunde sah der TOP 5. die Feststellung und den Beschluss
über den Antrag zur Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit; 
Beschluss-Nr.: 2020/185 vor.

Aus gesundheitlichen Gründen legt Bernd Richter sein Mandat als Stadtrat nieder.
Für die Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Bernd Richter, der im Stadtrat
der Großen Kreisstadt Glauchau der Fraktion der CDU angehört, liegt somit ein
wichtiger Grund nach § 18 Sächsischer Gemeindeordnung vor. Der Stadtrat
stimmte dem zu und entband Bernd Richter von seinen Verpflichtungen. Ines Sprin-
ger dankte ihm für die engagierte Arbeit und wünschte ihm auch im Namen des
gesamten Stadtrates für die Zukunft alles Gute.   

Feststellung und Beschluss von Hinderungsgründen für einen nachrückenden
Stadtrat gemäß § 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO); Beschluss-Nr.: 2020/186
Mit dem Ausscheiden von Bernd Richter aus dem Stadtrat rückt der als nächste
Ersatzperson festgestellte Bewerber nach. Als nächste Ersatzperson für die Partei
CDU wurde zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 Daniela Pfeifer gewählt. Es wurde
festgestellt, dass für sie als nachrückende Ersatzperson der CDU kein Hinderungs-
grund vorliegt. Der Stadtrat befürwortete den Beschlussvorschlag. Daniela Pfeifer
wurde anschließend nach dem Verlesen der Verpflichtungsformel als Mitglied des
Glauchauer Stadtrates verpflichtet und nahm ihren Platz im Gremium ein.

Aus der 17. (12.) Sitzung des Stadtrates vom 10.12.2020

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau hat mit Beschluss (Nr. 2020/183)
vom 10.12.2020 die Einstellung des Planaufstellungsverfahrens zum Bebauungs-
plan Nr. 2-11 „Verkehrstechnische Erschließung des Industriegeländes Glauchau
Nordwest im Stadtgebiet Glauchau-Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)“
beschlossen.

Beschlusstext:
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau beschließt:
• das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2-11 „Verkehrstechni-
sche Erschließung des Industriegeländes Glauchau Nordwest im Stadtgebiet
Glauchau-Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)" mit dem Geltungsbe-
reich gemäß Anlage einzustellen.

• die Aufhebung des Satzungsbeschlusses Nr. 98/0093 vom 25.06.1998.

• die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 2/97 vom 30.01.1997.
• die amtliche Bekanntmachung der Verfahrenseinstellung.

Mit dieser Bekanntmachung ist das Planaufstellungsverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 2-11 „Verkehrstechnische Erschließung des Industriegeländes Glauchau Nord-
west im Stadtgebiet Glauchau-Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)“ ein-
gestellt.

gez. Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Einstellung des Planaufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 2-11
„Verkehrstechnische Erschließung des Industriegeländes Glauchau Nordwest im Stadtgebiet Glauchau-
Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)“

Geltungsbereich Einstellung Planaufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 2-11 „Verkehrstechnische Erschließung des Industriegeländes Glauchau Nordwest im Stadtgebiet Glauchau-
Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)“                                                                                                                                                                                                                                 ❑
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Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Herrn Christophe Cetin, zuletzt wohnhaft in Frankreich, 54200 Toul, Residence
Gounod B/11, Impasse Bedeuil, liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer
3.10, Markt 1, 08371 Glauchau ein Schriftstück vom 03.12.2020 mit dem Kas-
senzeichen: M2020042900293-00006206 zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau zu den Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 –12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑

Zusammensetzung und Besetzung der Ausschüsse; Beschluss-Nr.: 2020/187
Die Besetzung der Ausschüsse entsprechend dem Beschluss-Nr.: 2020/164 wurde
aufgehoben und die Zusammensetzung neu beschlossen. Demnach vertreten im
Verwaltungsausschuss (13 Sitze) die CDU 4 Sitze, die FWG 3 Sitze, SPD 2 Sitze,
DIE LINKE 2 Sitze, AfD 1 Sitz, FDP 1 Sitz, DIE GRÜNEN 0. Im Technischen Aus-
schuss (13 Sitze) belegen CDU 4 Sitze, FWG 3 Sitze, SPD 2 Sitze, DIE LINKE 
2 Sitze, AfD 1 Sitz, FDP 1 Sitz, DIE GRÜNEN 0. Im Petitionsausschuss (6 Sitze)
teilen sich CDU 2 Sitze, FWG 2 Sitze, SPD 1 Sitz, DIE LINKE 1 Sitz, AfD, FDP sowie
DIE GRÜNEN je 0.
Bei der Neubesetzung der Ausschüsse gibt es Veränderungen seitens der Beset-
zung der CDU. Im Verwaltungsausschuss fungiert Daniela Pfeifer als Mitglied, ihr
Stellvertreter ist Jens Hummel. Im Technischen Ausschuss übernimmt Daniela
Pfeifer die Vertretung von Klaus Klötzner und im Petitionsausschuss vertritt Daniela
Pfeifer Dr. Karsten Ulbricht. 

Behandlung von Anträgen nach § 36 Abs. 5 Satz 1 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung
Es lagen keine Anträge vor.

Der neue TOP 10 war die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vor-
haben – Revitalisierung einer Industriebrache „Ehemaliges Fahrzeuggetriebe-
werk II, Färberstraße 27 in Glauchau“, Los 1 – Baustelleneinrichtung;
Beschluss-Nr.: 2020/199. 
Einstimmig wird der Auftrag für die Baustelleneinrichtung an die Firma Baggerbe-
trieb Burkhardt GmbH aus Thonhausen auf Grundlage des Angebotes zu einem
Preis von 53.399,84 Euro brutto erteilt. 

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vorhaben – Revitalisierung einer
Industriebrache „Ehemaliges Fahrzeuggetriebewerk II, Färberstraße 27 in Glau-
chau“, Los 2 – Abbruch und Entsorgung aufgehende Bausubstanz (1. Bauab-
schnitt); Beschluss-Nr.: 2020/105
Das Gremium sprach sich einstimmig für die Firma Bauservice M. Fischer aus Zeitz
auf der Grundlage des Angebotes in Höhe von 309.065,02 Euro brutto aus. Der
Beschluss steht unter dem Vorbehalt des § 8 SächsVergabeG.

Vergabe von weiterführenden Planungsleistungen für eine Maßnahme im Rah-
men Hochwasserbeseitigung 2013- ID 6274 Obere Straße in Glauchau/Rein-
holdshain; Beschluss-Nr.: 2020/195
Die Bauer Tiefbauplanung GmbH aus Aue wird mit den weiterführenden Planungs-
leistungen für die besondere Leistung der örtlichen Bauüberwachung der Verkehrs-
anlage „Obere Straße“ sowie dem Ingenieurbauwerk „Straßenentwässerungskanal“
in Höhe von 76.075 Euro brutto beauftragt. 

Einstellung des Planaufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 2-11 „Ver-
kehrstechnische Erschließung des Industriegeländes Glauchau Nordwest im
Stadtgebiet Glauchau-Höckendorf (Teil II GVZ-Modul Höckendorf)“; 
Beschluss-Nr.: 2020/183
Der Stadtrat beschloss, das Verfahren einzustellen. Die Verfahrenseinstellung wird
amtlich bekanntgemacht und ist im Stadtkurier auf Seite 6 veröffentlicht.

Abschluss eines Vertrages mit der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau mit
Wernsdorf; Beschluss-Nr.: 2020/167
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit dem Abschluss des Vertrages
mit der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau mit Wernsdorf.
Die Stadt Glauchau hat 2007 mit den Ev.-Luth. Kirchgemeinden St. Georgen und
der Lutherkirche einen Vertrag über die Sanierung der Friedhofsgebäude und Au-
ßenanlagen an der Lichtensteiner Straße geschlossen. Dabei wurde u.a. nach Säch-
sischem Bestattungsgesetz ein Zuschuss in Höhe von 22.000 Euro für den Betrieb
des Friedhofes gewährt. Der Vertrag endet am 31.12.2020. Mit dem Abschluss
eines neuen Vertrages wird die weitere Fortführung des Friedhofes an der Lichten-
steiner Straße und in Wernsdorf geregelt. Der Betrieb der Trauerhalle in Wernsdorf
kann erst übertragen werden, wenn von der Stadt Glauchau die Satzung über die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Trauerfeierhallen aus dem
Jahre 1999 in Niederlungwitz-Reihnholdshain-Wernsdorf neu gefasst wurde. Der
Stadtrat stimmte dem mehrheitlich zu.

Optionserklärung zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts durch § 2b UStG; Beschluss-Nr.: 2020/177
Der Stadtrat beschloss, die bestehende Optionserklärung vom 01.11.2016 nicht
zu widerrufen. Somit verlängert sie sich automatisch bis zum 31.12.2022.

Der neue TOP 16 war der Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Glauchau für
die Haushaltsjahre 2021/2022; Vorlagen-Nr.: 2020/129
Hierzu hatte das Gremium vorberaten. 

Bestellung von zwei Stadträten zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften
für das 1. Halbjahr 2021; Beschluss-Nr.: 2020/188
Als Unterzeichner wurden Andreas Weber und Jens Böhm sowie Felix Weise und
Nico Tippelt als deren Vertreter festgelegt. 

Mit der Bestätigung der Sitzungstermine und des Sitzungsortes des Stadtrates
und der Ausschüsse für das 1. Halbjahr 2021; Beschluss-Nr.: 2020/189 endete
der öffentliche Teil der Sitzung. Es schloss sich ein nicht öffentlicher Teil an.      ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Frau Zofia Cyryl, zuletzt wohnhaft in 45307 Essen, Krayer Str. 231, liegt in
der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1, 08371 Glauchau ein Schrift-
stück vom 03.12.2020 mit dem Kassenzeichen: M2020042901655-00024271
zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau zu den Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑
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Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Herrn Matthew Glover, zuletzt wohnhaft in Großbritannien, SK9 3HN Hand-
forth, Flat 4 Hunters Gate, Southacre Drive, liegt in der Stadtverwaltung Glauchau,
Zimmer 3.10, Markt 1, 08371 Glauchau ein Schriftstück vom 03.12.2020 mit dem
Kassenzeichen: M2020042901077-00019435 zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau zu den Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Herrn Matthew Glover, zuletzt wohnhaft in Großbritannien, SK9 3HN Hand-
forth, Flat 4 Hunters Gate, Southacre Drive, liegt in der Stadtverwaltung Glauchau,
Zimmer 3.10, Markt 1, 08371 Glauchau ein Schriftstück vom 09.12.20 mit dem
Kassenzeichen: 19435 zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau zu den Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Herrn Hans-Gerhard Herzig, zuletzt wohnhaft Breitscheidstraße 1, 39393 Aus-
leben liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.07, Markt 1, 08371 Glau-
chau ein Bescheid vom 10.12.2020 mit dem Kassenzeichen: 02001590/003/0001
zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.07, Markt 1,
08371 Glauchau zu den benannten Sprechzeiten eingesehen und abgeholt wer-
den.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz 
Für Frau Leyla Karabacak, zuletzt wohnhaft in der Türkei, 34758 Icerenköy (Istan-
bul), Atasehir, Karsli Ahmet Caddesi Aydin Sok. No. 9, liegt in der Stadtverwaltung
Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1, 08371 Glauchau ein Schriftstück vom
03.12.2020 mit dem Kassenzeichen: M2020042900381-00007758 zur Einsicht
vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof - Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete
Schriftstück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 08.01.2021
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 22.01.2021

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau erfolgt
zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist notwendig, da
der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und trotz geeig-
neter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau zu den Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                 09:00 – 12:00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑
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Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau (Bescheid zur Erstattung von Kosten
bezüglich der unmittelbaren Ausführung einer Maßnahme gemäß Sächsischem Po-
lizeibehördengesetz, datiert vom 10.12.2020, Aktenzeichen: SI/2018/0018), adres-
siert an die Prädikat Immobilien GmbH, letzte bekannte Anschrift: Jenfelder Allee
80, 22045 Hamburg, für die Prädikat Grundstückshandels GmbH & Co. KG (letzte
bekannte Anschrift: Jenfelder Allee 80, 22045 Hamburg) wird durch 
Aushang dieser Benachrichtigung öffentlich zugestellt, § 4 Abs. 1 SächsVwVfZG
(Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustel-
lungsrechtes für den Freistaat Sachsen) in Verbindung mit § 10 VwZG (Verwal-
tungszustellungsgesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 08.01.2021 für die Dauer von
2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangsbe-
reich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau. 
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau („Stadt-
KURIER Glauchau“). 

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokuments werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 10.12.2020
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau, im Zimmer 6.29 bereit und kann während den Öffnungs-
zeiten durch o.g. Adressaten bzw. durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in)
eingesehen und abgeholt werden. 

Montag:               09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:              09:00 – 12:00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag:         09:00 – 12:00 Uhr
Freitag:                09:00 – 12:00 Uhr                                                                    ❑

Aufgrund von § 2 Abs. 2 i. V. m. §§ 13 Abs. 2 Buchstabe a und 43 der Kirchge-
meindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983
(ABI. S. A 33) in der jeweils geltenden Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsver-
ordnung über das kirchliche Friedhofswesen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (Amtsblatt 1995, S. A
81) hat die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain die
folgende Gebührenordnung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für sonstige in § 8
aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Ge-
bührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser
Ordnung beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schrift-
liche Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines
anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vor-
genommen wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schrift-
liche Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines
anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht 
- für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-
pflichtigen Leistung.

- für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren mit der Ver-
leihung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte
oder mit der Festlegung der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeit-
raum der gesamten Verlängerung der Grabstätte.

- für Bestattungsgebühren mit der Bestattung.
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen Gebührenbescheids
fällig und sind innerhalb der dort angegebenen Zahlungsfrist an die Friedhofs-
kasse zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender Sicherheiten können
Bestattungen nicht verlangt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschaftsgräber werden für die
gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch den Gebüh-
renschuldner zu erstatten.

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner zu tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder
sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif
A. Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten (Nutzungs-
gebühr)

1.    Reihengrabstätten
1.1. für Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres 
       (Ruhezeit 10 Jahre)                                                                     300,00 €
1.2. für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres 
       (Ruhezeit 20 Jahre)                                                                     600,00 €

2.    Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 20 Jahre)
2.1  für Sargbestattungen                                                                                  
2.1.1 Einzelstelle                                                                                   700,00 €
2.1.2 Doppelstelle                                                                               1400,00 €

2.2. für Urnenbeisetzungen                                                                               
2.2.1 Einzelstelle                                                                                   700,00 €
2.2.2 Doppelstelle                                                                               1400,00 €

2.3  Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 
pro Jahr für Grabstätten                                                                             

       nach 2.1.1                                                                                     35,00 €
       nach 2.1.2                                                                                     70,00 €
       nach 2.2.1                                                                                     35,00 €
       nach 2.2.2                                                                                     70,00 €
       
II. Bestattungs- und Beisetzungsgebühr
(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Bestattung,
Aufwand für Grabherstellung etc.)

1. Sargbestattungen                                                                              700,00 €
2. Urnenbeisetzung                                                                               370,00 €

III.  Umbettungen, Ausbettungen
Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Fried-
hofsanlage wird von allen Nutzungsberechtigten (Inhaber eines Grabnutzungs-
rechts) auf Dauer des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr
pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr be-
trägt 25,00 € pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsanlagen
Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, die Bestattung bzw. Bei-
setzung, das Grabmal, die Nutzungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die
laufende gärtnerische Unterhaltung für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre).

1.    Gemeinschaftseinzelgräber Niederlungwitz
1.1  für Sargbestattungen                                                                5.571,93 €
1.2. für Urnenbeisetzung                                                                4.012,28 €

Friedhofsgebührenordnung (FGO)
für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain
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Nachdem im Frühjahr auch die Projekte des Tourismusverein Zwickau e.V. ausge-
bremst wurden, wurden der Sommer und der Frühherbst genutzt, um an einer Neu-
auflage der bestehenden Kartenmaterialien zu arbeiten. Nun ist es soweit,
druckfrische Rad- und Wanderkarten, eine Motorradkarte und eine Gastgeberkarte
erstrahlen im modernen Design.

Mit eigenen neuen Fotos von Oliver Göhler, einem Limbacher Fotografen und Mit-
arbeiter des Tourismusvereines, ist es gelungen, den Karten noch mehr Aussage-
kraft für die Region zu verleihen.
Die Rad- und Wanderkarte erfährt ihre 3. Auflage, nachdem die jeweils 2015 und
2017 aufgelegten Exemplare vergriffen waren. Mit der neuen Auflage von 

20.000 Stück ist man für die kommenden Messen gut ausgestattet. In der Über-
sichtskarte wurden bereits vorhandene und beschilderte Wanderwege des Mul-
dentals zu realisierbaren Touren. Ergänzt werden diese Routen durch Informationen
zum öffentlichen Nahverkehr und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.

Auch an eine Auflistung von Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen und E-Bike
Ladestationen der Tourismusregion wurde gedacht. Die Rad- und Wanderkarte er-
gänzt die anderen Karten des Tourismusregion Zwickau e.V. und umgekehrt. Be-
nötigt der Gast zu Rad eine Übernachtung, bietet die Gastgeberkarte eine große
Auswahl an Unterkünften der Region. Gleiches gilt für den Motorradfahrer, der in
der neuen Motorradkarte Touren und Sehenswürdigkeiten der Tourismusregion
findet.
Möchte man also die Tourismusregion Zwickau mal auf neuen Wegen erkunden
oder sucht eine passende Übernachtungsgelegenheit für den Urlaub im nächsten
Jahr, in Karten des Zeitsprunglandes wird man sicher fündig.
Die Exemplare sind kostenfrei unter 037608/27243 oder per E-Mail unter info@zeit-
sprungland.de bestellbar.

Sandra Loos (Meyer)
Leiterin Tourismusmarketing
Tourismusregion Zwickau e. V.                                                                             ❑

Zeitsprungland gut gerüstet für 2021

2.    Urnengemeinschaftsanlage Reinholdshain 
       pro Beisetzung                                                                         3.042,10 €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals sowie 
anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen)                                  35,00 €

2. Genehmigung für die Veränderung eines Grabmals oder 
der Ergänzung von Inschriften oder anderer baulicher 
Maßnahmen                                                                                        35,00 €

3. Erstellung einer Berechtigungskarte für Gewerbetreibende                 40,00 €
4. Zweitausfertigung von Bescheinigungen der 
Friedhofsverwaltung                                                                              3,00 €

5. Umschreibung von Nutzungsrechten                                                  10,00 €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen
Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein Gebührentarif vorge-
sehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand be-
rechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu bedürfen der öf-
fentlichen Bekanntmachung.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut im Amtsblatt der
Gemeinde Glauchau, Tageszeitung sowie in den Schaukästen der Kommunen
Lobsdorf, Niederlungwitz und Reinholdshain.

(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt zur Einsicht-
nahme aus im Pfarramt/der Friedhofsverwaltung Niederlungwitz.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten jeweils nach der
Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt Chemnitz am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die Friedhofsgebüh-
renordnung der Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz vom 07.07.2017 und
ihrem Nachtrag und die Friedhofsgebührenordnung der Kirchgemeinde Rein-
holdshain vom 28.09.2012 mit ihrem Nachtrag außer Kraft.

Niederlungwitz, den 20.11.2020

Kirchenvorstand der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain

AZ: R 56513 Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain
Chemnitz, 30.11.2020

                                                                                                                            ❑

Anzeige

Foto: Oliver Göhler

Nichtamtlicher Teil – 01I2021
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Soziales Engagement bei Schnellecke
Auch in dem vergangenen Jahr waren viele Mitarbeiter
der Schnellecke Logistics Sachsen GmbH bereit, Gutes
zu tun und sozial schwächeren Menschen unserer Stadt
zu helfen. Sie packten im Dezember Weihnachtspäck-
chen für Kinder eines Kinderheimes und für Familien,
die die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen müssen. 

Diese Aktion ist nur ein Teil des sozialen Engagements des Unternehmens. Über
die Restcent-Aktion, in der die Mitarbeiter das 'Kleine hinter dem Komma' spenden
können, werden ebenfalls viele hilfsbedürftige Menschen und Vereine unterstützt.

Dabei profitieren die rund 800 Mitarbeiter von Schnellecke selbst von vielen Leis-
tungen eines Wolfsburger Familienunternehmens, das im Jahr 2021 sein 30-jäh-
riges Bestehen in Glauchau feiert. Um die Attraktivität als regionaler Arbeitgeber
auch für die nächsten Jahre zu sichern, werden beispielsweise Leistungszulagen
und erhöhte Schichtzuschläge sowie Kita-Zuschüsse gezahlt. Außerdem gibt es
zusätzliche freie Tage sowie betriebliche Gesundheitsangebote.

„Wir suchen qualifizierte Staplerfahrer. Aber auch Quereinsteigern bieten wir die
Chance, nach entsprechender Qualifikation durch uns in unserem Unternehmen zu

arbeiten“, so Betriebsratsvorsitzende Elke Merkel. Informationen zu den Stellen-
angeboten finden Sie auf www.schnellecke.com.

Tina Heistermann
Assistent/in 
Schnellecke Logistics Sachsen GmbH                                                                 ❑

Anzeige

Viele Patienten, die aufgrund von Er-
krankungen oder auch Unfällen auf Blut-
transfusionen angewiesen sind,
benötigen je nach Indikation nur be-
stimmte Bestandteile des Blutes. Bei

einer Vollblutspende werden alle Blutbestandteile gespendet. Nach der Spende
wird das Blut aufgetrennt und in den DRK-Instituten für Transfusionsmedizin wer-
den drei Präparate aus dem halben Liter Spenderblut hergestellt:
Die Erythrozytenkonzentrate erhalten beispielsweise Patienten bei einem großen
Blutverlust oder auch bei chronischer, schwerer Anämie (Blutarmut). Thrombo-
zytenkonzentrate müssen unter ständiger Bewegung bei einer Temperatur zwi-
schen +20 und +24 Grad Celsius gelagert werden und haben mit lediglich vier bis
fünf Tagen die kürzeste Haltbarkeit. Das dritte Präparat ist das menschliche Blut-
plasma. Daraus werden zahlreiche, oft lebensrettende Arzneimittel hergestellt. Von
den über 120 im Plasma enthaltenden Proteinen kann mehr als ein Viertel direkt
zur Behandlung von Krankheiten genutzt werden. Zu den bekanntesten Medika-
menten, die aus Blutplasma gewonnen werden, zählen die Gerinnungsfaktor-Prä-
parate. Plasma kann tiefgefroren etwa zwei Jahre gelagert werden.

Eine Terminreservierung ist für alle DRK-Blutspendetermine erforderlich. Sie kann
unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/ erfolgen oder auch über
die kostenlose Hotline 0800 11 949 11. Sie dient dem reibungslosen Ablauf unter
Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. 

Die nächste Blutspendeaktion ist am Dienstag, 
den 19.01.2021 von 13:30 – 19:00 Uhr 
im DRK Kreisverband e. V. Glauchau,
Plantagenstraße 1.

Monika Kunze
Blutspendedienst Nord-Ost                                                                                 ❑

DRK-Blutspender starten als Lebensretter ins
neue Jahr

Anbieterunabhängige Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Sachsen in Glauchau
Wann: 
Jeden 3. Dienstag von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
nächster Termin: 19.01.2021

Was wird beraten:
· Energiesparen im Haushalt
· Heizkostenabrechnung
· Heizungstechnik
· Baulicher Wärmeschutz
· Regenerative Energien
· Fördermöglichkeiten
Ausgeschlossen werden Rechts- und Mietberatung sowie Komplettplanungsleis-
tungen.

Wo:
Rathaus Glauchau, Markt 1, Foyer des Ratssaales, 1. Etage 

Bitte beachten Sie:
Besucher des Rathauses sind verpflichtet, die geltenden Schutzmaßnahmen ein-
zuhalten. Dazu zählen insbesondere das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und
die Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 Metern.

Telefonische Voranmeldungen über:
0800 – 809 802 400 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und für Mobilfunk-
teilnehmer) von Montag bis Donnerstag 08:00 − 18:00 Uhr und Freitag von 
08:00 − 16:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de.                                                                        ❑

Foto: Andreas Kretschel
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Anzeige

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie ist
die Stadt- und Kreisbibliothek für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Um die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek je-
doch weiterhin mit Medien versorgen zu können, wird ein
Abholdienst angeboten. Telefonisch oder per E-Mail können
Medien bestellt werden, die an einem vereinbarten Termin zur
kontaktlosen Übergabe bereitgestellt werden. 

Wie funktioniert das genau? 
• Es können konkrete Titel aus dem Online-Medienkatalog ausgewählt werden,
die in der Bibliothek verfügbar sind. Der Katalog ist auf der Webseite der 
Bibliothek zu finden: https://glauchau.bibliotheca-open.de/ 

• Alternativ kann ein Themenkreis benannt werden und es wird dann ein Me-
dienpaket zusammengestellt. 

• Es können maximal 10 Medien bestellt werden. 
• Bei der Bestellung müssen der vollständige Name, die Benutzernummer (steht
auf dem Bibliotheksausweis) und eine Telefonnummer angegeben werden. 

• Die Wunschliste wird von der Bibliothek zusammengestellt, auf dem Nutzer-
konto verbucht und in eine Papiertüte gepackt. 

• Zu einem fest vereinbarten Termin können die verpackten Medien dann in der
Bibliothek abgeholt werden - die Übergabe erfolgt kontaktlos an der Biblio-
thekstür. 

• Eine Rückgabe der Medien ist nicht möglich - die Ausleihzeit wird daher auto-
matisch verlängert, bis die Bibliothek wieder regulär geöffnet hat. 

Der Abholservice steht zu den bisherigen Öffnungszeiten zur Verfügung, also Mon-
tag, Mittwoch und Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Dienstag und Donnerstag
von 10:00 bis 18:00 Uhr. 

Eine Bestellung kann per Telefon (wochentags zwischen 09:00 und 16:00 Uhr)
oder per E-Mail aufgeben werden. Die Anfragen werden nach der Reihenfolge des
Eingangs abgearbeitet. 

Rund 49.000 Medien stehen im Bestand der Bibliothek zur Verfügung. Seit August
dieses Jahres sind alle Medien nach Begleichung der Jahresgebühr kostenlos ent-
leihbar. Das gilt auch für Zeitschriften, Brettspiele, Spielfilme und Konsolenspiele.
Weiterhin steht die Online-Leihe zur Verfügung - den Link dazu finden Sie auf der
Webseite der Bibliothek. 

Offene Gebühren können per Überweisung beglichen werden. Eine entsprechende
Anleitung ist auf der Webseite der Bibliothek unter Leserservice hinterlegt:
https://glauchau.bibliotheca-open.de/Leserservice/Überweisung                   ❑

Information zu den Öffnungszeiten der Stadt- und
Kreisbibliothek „Georgius Agricola“ Glauchau 

Museum und Kunstsammlung 
Schloss Hinterglauchau

Aufgrund der aktuellen Situation hat das Museum und die Kunst-
sammlung Schloss Hinterglauchau bis auf Weiteres für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. 
Per E-Mail und telefonisch ist das Museum erreichbar.

Schlossplatz 5a, 08371 Glauchau
Tel: 03763/777580
schlossmuseum@glauchau.de
www.schloesserland-sachsen.de                                                                        ❑

Kunstverein der Stadt Glauchau art gluchowe e. V.

Die Galerie art gluchowe bleibt aufgrund der aktuellen Verordnung geschlossen.

Anfragen sind per E-Mail galerie@artgluchowe.de oder telefonisch unter
03763/3727 möglich. 

Die Ausstellung „Lichtspiele“ des Fotografen Horst Kistner aus Karlsruhe wird
Anfang 2022 gezeigt. 

Bitte verfolgen Sie hinsichtlich der Öffnungszeiten die aktuelle Berichterstat-
tung in den Medien. 

Unser Kunstverein/Jazzclub stellt sich vor unter www.artgluchowe.de und bei 
Facebook und Instagram.                                                                                    ❑
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Das Jugendprogramm „Spurensuche“ fördert
2021 erneut bis zu 20 Projekte der Jugendge-
schichtsarbeit

Welche Spuren der letzten Jahrhunderte gibt es in
meiner Region zu entdecken? Wie haben meine El-
tern ihre Jugend in unserem Ort erlebt? Wo kom-
men die Namen von Häusern, Straßen und Gassen
her? Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialis-
mus? Wie erlebten meine Großeltern und Nachbarn

das System der DDR, den Fall der Mauer, die Wiedervereinigung und das Leben
im Umbruch?

Es ist wieder soweit! Das Jugendprogramm Spurensuche der Sächsischen Ju-
gendstiftung fördert 2021 erneut bis zu 20 Projekte der Jugendgeschichtsarbeit.
Mit dem Programm unterstützt die Sächsische Jugendstiftung jedes Jahr Projekt-
gruppen, die sich auf historische Forschungsreise begeben und die Geschichte
ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes beleuchten. Bereits zum 17. Mal
können sich Jugendgruppen bewerben und zu einem „Spurensucherteam“ werden,
wenn sie aus Sachsen kommen und hauptsächlich im Alter von 12 bis 18 Jahren
sind. Sie werden im Projektzeitraum andere Spurensucher*innen treffen, um ihre
Erfahrungen auszutauschen. Im November stellen sie ihre erforschten Schätze auf
den Jugendgeschichtstagen im Sächsischen Landtag der Öffentlichkeit vor. 

Das Jugendprogramm richtet sich an Träger der Jugendarbeit. In Ausnahmefällen
können Vereine, Kirchgemeinden sowie Stadt- und Gemeindeverwaltungen eben-
falls Projektträger sein. Schulen bzw. deren Fördervereine sind antragsberechtigt,
wenn es sich bei dem Vorhaben um ein außerschulisches Projekt, wie AGs oder
Ganztagesangebote, handelt. 

Die Projekte starten am 1. April und enden am 30. November 2021. Über die Aus-
wahl der Förderprojekte entscheidet im März eine Jury. Unterstützt werden die Ju-
gendgruppen mit bis zu 1.800 Euro. Damit können u.a. die Recherchearbeiten,
Exkursionen und die Dokumentation der Ergebnisse in Form von Broschüren, Fil-
men, Fotobänden, Ausstellungen usw. finanziert werden. 

Bewerbungen werden ab sofort bis zum 28. Februar 2021 entgegengenommen.
Ausführliche Informationen zum Programm, Reportagen von schon entdeckten
spannenden Geschichten sowie die aktuelle Ausschreibung und Antragsformulare
stehen auf der Internetseite www.saechsische-jugendstiftung.de bereit.

Für Beratung und weitere Informationen steht Susanne Kuban, von der Kontakt-
stelle für Jugendgeschichtsarbeit der Sächsischen Jugendstiftung gerne zur Ver-
fügung: 0351/323719014, spurensuche@saechsische-jugendstiftung.de.

Das Programm Spurensuche wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grund-
lage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haus-
haltes durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt.                                                                                                    ❑

Junges Forscherteam gesucht! 

Anzeige



Adventgemeinde, Hoffnung 47
samstags,   09:30 Uhr Gottesdienst

C-Punkt FeG Glauchau, Marienstraße 46 
dienstags bis freitags (außer in den Ferien), 
                   07:30 – 08:00 Uhr Morgengebet
dienstags (außer in den Ferien), 
                   12:15 – 12:45 Uhr Mittagsgebet
sonntags (außer letzter Sonntag im Monat), 
                   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abenteuerland
jeden 1. Donnerstag im Monat, 
                   19:30 Uhr Stillegebet
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 
                   19:30 Uhr Gebetsabend

Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.feg-glauchau.de 

Evangelische Christengemeinde Elim, August-Bebel-Straße 28
10.01.,        10:00 Uhr Gottesdienst
11.-16.01.,  19:30 Uhr Allianzgebetswoche
17.01.,        10:00 Uhr Abschlussgottesdienst in St. Georgen
19.01.,        19:00 Uhr Gebetsabend

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde/Baptisten, Mauerstraße 17
10.01.,        10:00 Uhr Gottesdienst 
13.01.,        19:30 Uhr Allianzgebetsabend
17.01.,        10:00 Uhr Allianzgottesdienst
20.01.,        19:30 Uhr Bibelgespräch

Eine Anmeldung ist weiterhin unter Tel.: 03763/3280 oder per E-Mail: pastor@bap-
tisten-glauchau.de erforderlich. Beachten Sie auch die Hinweise im Internet unter
www.baptisten-glauchau.de.

Evangelisch-Lutherische Gemeinde zum Heiligen Kreuz, Charlottenstraße 24
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.elfk.de/glauchau.

Landeskirchliche Gemeinschaft Glauchau, Dr.-H.-v.-Wolffersdorff-Straße 14 
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.lkg-glauchau.de. 

Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen, Kongress-Saal, Grenayer Straße 3
mittwochs, donnerstags, freitags, 
                   19:00 Uhr Besprechung biblischer Themen
sonntags,    09:30 Uhr und 17:00 Uhr Vortrag und Bibelstudium

Römisch-katholische Kirche St. Marien, Geschwister-Scholl-Straße 2
sonntags,    08:30 Uhr Heilige Messe

Kirche St. Andreas, Gesau 
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.kirche-gesau.de.

Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain

Kirche St. Petri, Niederlungwitz, St.-Petri-Platz 2
17.01.,        10:30 Uhr Gottesdienst

Kirche Reinholdshain, Schulstraße
10.01.,        09:30 Uhr Gottesdienst

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau (mit Wernsdorf)

Kirche St. Anna Wernsdorf, Schulweg 4
10.01.,        09:30 Uhr Gottesdienst

Lutherkirche Glauchau, Dorotheenstraße 8
10.01.,        10:30 Uhr Gottesdienst
23.01.,        18:00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von Pfarrer Matthias 
                   Große und Abendmahl (Anmeldung im Gemeindebüro)

St. Georgenkirche Glauchau, Kirchplatz 7
17.01.,        10:00 Uhr Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche
                   Verabschiedung von Vikarin Dominique Meichsner
22.01.,        19:00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Matthias 
                   Große vorbereitet mit der Jungen Gemeinde
24.01.,        10:00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Matthias 
                   Große mit Kindergottesdienst
                   14:00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Matthias 
                   Große mit Sup. Pepel

Offene St. Georgenkirche:
Die St. Georgenkirche ist mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr zum Gebet, für Stille
und zum Entzünden von Gebetskerzen geöffnet. 

Alle Termine unter Vorbehalt, bitte beachten Sie auch die Aushänge in den
Schaukästen der jeweiligen Pfarrämter oder auf der Internetseite www.kirch-
gemeinde-glauchau.de. ❑
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Kirchliche Nachrichten

Gebet für unsere Stadt 
Im Januar entfällt das Gebet für die Stadt.

Anzeige
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NOTRUFE
Polizei ............................................................................................................110
Polizeirevier Glauchau und Bürgerpolizist, Scherbergplatz 7 ...............03763/640
Polizeidirektion Zwickau ......................................................................0375/4280

Feuerwehr, Rettungsdienst ............................................................................112
Krankentransport................................................................................0375/19222

DRK 
Rettungswache Glauchau ..............................................................03741/457226
Rettungsleitstelle Zwickau/Krankentransport......................................0375/19222

Havariedienste (diese sind kostenlos für die Anrufer)
Stadtwerke Glauchau Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Stör ungsmeldungen Versorgungsgebiet Glauchau:
Strom/Beleuchtung .......................................................................0800/05007-50
Gas................................................................................................0800/05007-60
Wärme ..........................................................................................0800/05007-40

Westsächsische Abwasser entsorgungs- und Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Weidensdorf, An der Muldenaue 10
Montag – Freitag in den Geschäftszeiten............................................03763/78970
Havarie und Bereitschaftsdienst .....................................................0172/3578636
(Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an
Sonn- und Feiertagen) unter der Telefonnummer 0172 3578636 zu benachrichtigen.)

Bereitschaftsdienst der Stadtverwaltung......................................0171/9756698
Leitstelle Zwickau
Verbindungsaufnahme zur Feuerwehr (Stadtbrand meister und Gerätewart) 
außerhalb von Notsituationen Leitstelle Zwickau ...0375/44780 oder 0375/19222

Bereitschaftsdienst der Stadtbau und 
Wohnungsverwaltung GmbH Glauchau ...........................................0800/0789040
                                                                    (diese ist kostenlos für die Anrufer)

Wichtige Rufnummern für Glauchauer

Apothekennotdienst

Aktiv-Apotheke, Waldenburger Str. 111, Glauchau, Tel.: 03763/14750, von Freitag,
08.01.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.01.2021, 18:00 Uhr 

Bären-Apotheke im Ärztehaus, Wettiner Str. 64, Glauchau, Tel.: 03763/17850,
von Freitag, 15.01.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 22.01.2021, 18:00 Uhr 

Agricola-Apotheke, Chemnitzer Str. 4, Glauchau, Tel.: 03763/77890, von Freitag,
22.01.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 29.01.2021, 18:00 Uhr 

Löwen-Apotheke, Markt 19, Glauchau, Tel.: 03763/2032, von Freitag, 29.01.2021,
18:00 Uhr bis Freitag, 05.02.2021, 18:00 Uhr                                                     ❑

Regionaler Zweckverband, 
Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau 
Glauchau, Obere Muldenstraße 63, 
(Internet: www.rzv-glauchau.de)
ganztägig rund um die Uhr...........................03763/405405

Der nächste StadtKurier erscheint am Freitag, den 22.01.2021.
Kostenfreie Haushaltsverteilung bis einschließlich 24.01.2021!

Anzeige

❑

❑



16

Offerten – 01I2021




